
Rhein-Kreis Neuss 
  

 
 

Neuss/Grevenbroich, 21.08.2020   
 

An die   
Mitglieder des Kreisausschusses 
 
nachrichtlich: 
An die  

stv. Mitglieder des Kreisausschusses  
und die Kreistagsabgeordneten,  

die nicht dem Kreisausschuss angehören 

 
An die Dezernenten 

 

Einladung 
zur 63. Sitzung 

des Kreisausschusses 
(XVI. Wahlperiode) 

am Mittwoch, dem 26.08.2020, um 15:00 Uhr 

Kreissitzungssaal Gevenbroich  
Auf der Schanze 4  

41515 Grevenbroich 

aktua l i s ie r te  TAGESORDNUNG:  
 

Öffentlicher Teil: 
 

 1.   Feststellung der ordnungsgemäß erfolgten Einladung und der 
Beschlussfähigkeit 

 

   
 2.   Bestätigung von Beschlüssen der Ausschüsse  
   
 2.1.   Sozial- und Gesundheitsausschuss am 15.06.2020  
   
 2.2.   Schulausschuss am 18.06.2020  
   
 2.3.   Kulturausschuss am 25.06.2020  
   
 3.   Kenntnisnahme von Niederschriften  
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 4.   Strukturwandel, Braunkohlenplanung und Energiewirtschaft 
Stand: Mai - Juli 2020 
Vorlage: 61/4018/XVI/2020 

 

   
 5.   Regionalarbeit 

Stand: Mai - Juli 2020 
Vorlage: 61/4017/XVI/2020 

 

   
 6.   Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung (Stand: August 

2020) 
Vorlage: ZS5/4039/XVI/2020 

 

   
 7.   Entwicklung der Kosten der Unterkunft und der 

Bedarfsgemeinschaften 
Vorlage: 50/4045/XVI/2020 

 

   
 8.   Bericht zur Flüchtlingssituation 

Vorlage: KI/4040/XVI/2020 
 

   
 9.   COVID-19: Aktuelle Situation im Rhein-Kreis Neuss 

Vorlage: 013/4048/XVI/2020 
Tischvorlage: ergänzende Vorlage 

 

   
 10.   Anträge  
   
 10.1.   Antrag der Kreistagsfraktion UWG/ Freie Wählergemeinschaft 

RKN/Die Aktive vom 16.08.2020 zum Thema " Konzept der 
Landesregierung für freiwilligen Corona-Test in Schulen und 
Kindergärten" 

 

   
 10.2.   Antrag der Kreistagsfraktion UWG/ Freie Wählergemeinschaft 

RKN/Die Aktive vom 16.08.2020 zum Thema „Wohnungsbau" 
 

   
 10.3.   Antrag der Kreistagsfraktion UWG/ Freie Wählergemeinschaft 

RKN/Die Aktive vom 16.08.2020 zum Thema 
„Planfeststellungsverfahren zum Konverterstandort Osterath/ 
Artenschutzrechtliches Gutachten" 

 

   
 11.   Mitteilungen  
   
 11.1.   Antwort der Landesregierung zur Personalsituation im 

Gesundheitsamtes des Rhein-Kreises Neuss 
Vorlage: 010/4037/XVI/2020 

 

   
 11.2.   Machbarkeitsstudie zum Ausbau eines S-Bahn-Netzes 

Rheinisches Revier, Schreiben der Nahverkehr Rheinland 
GmbH 
Vorlage: 010/4035/XVI/2020 

 

   
 11.3.   Baustellenfahrplan des RE 6 (RRX) 

Vorlage: 010/4036/XVI/2020 
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 11.4.    Förderaufruf für das Sonderprogramm 
Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur 
Straßen und Radwege 
Vorlage: 66/4044/XVI/2020 

 

   
 12.   Anfragen  
   
 12.1.   Anfrage der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 

21.07.2020 zum Thema "Kosten der Anschlussstelle Delrath" 
Vorlage: 010/4022/XVI/2020 
Tischvorlage: Zusatzanfrage 

 

   
 12.2.   Anfrage der SPD-Kreistagsfraktion vom 01.08.2020 zum 

Thema "Unterstützung von Eltern in der Corona-Krise" 
Vorlage: 50/4043/XVI/2020 

 

   
 12.3.   Anfrage der Kreistagsfraktionen CDU und FDP vom 

14.08.2020 zum Thema "Digitalisierungspotenziale 
Straßenverkehrsamt" 
Vorlage: 010/4042/XVI/2020 

 

   
 12.4.   Anfrage der SPD-Kreistagsfraktion vom 17.08.2020 zum 

Thema "Kreiswohnungsgesellschaft" 
 

   
 12.5.   Anfrage der SPD-Kreistagsfraktion vom 17.08.2020 zum 

Thema "Regio-Bahn S28" 
 

   
 12.6.   Anfrage der SPD-Kreistagsfraktion vom 18.08.2020 zum 

Thema "Strukturwandel im Rheinischen Revier und im Rhein-
Kreis Neuss" 

 

   
 12.7.   Anfrage der SPD-Kreistagsfraktion vom 18.08.2020 zum 

Thema " Sachstand Revier S-Bahn" 
 

   
 12.8.   Anfrage der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 

19.08.2020 zum Thema "Gehölzschnitt während der Brutzeit" 
 

   
 12.9. Anfrage der SPD Kreistagsfraktion vom 24.08.2020 zum 

Thema " SOS-Melder für Rettungskräfte" 
 

Nichtöffentlicher Teil: 
 

 1.   Bestätigungen von Beschlüssen der Ausschüsse  
   
 1.1.   Schulausschuss am 18.06.2020  
   
 1.2.   Kulturausschuss am 25.06.2020  
   
 2.   Kenntnisnahme von Niederschriften  
   
 3.   Verkauf eines Grundstückes Gemarkung Grevenbroich, Flur 3, 

Flurstück 259 
Vorlage: 20/4006/XVI/2020 
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 4.   Stand Fusion Rheinland Klinikum Neuss GmbH  
   
 5.   Genehmigung von Dringlichkeitsbeschlüssen  
   
 6.   Auftragsvergaben  
   
 7.   Anträge  
   
 8.   Mitteilungen  
   
 9.   Anfragen  
   

 

 
 
 
 
 
Hans-Jürgen Petrauschke 
Landrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die Vorbesprechungen stehen den Fraktionen in der Zeit von 14.00 - 15.00 Uhr folgende 
Räume zur Verfügung: 
 
CDU-Fraktion: Sitzungsraum V/VI 
 Kreishaus Grevenbroich, 1. Etage (gegenüber Kreissitzungssaal) 
  
SPD-Fraktion: Sitzungsraum IV 
 Kreishaus Grevenbroich, EG Sitzungsbereich   
 
Bitte nutzen Sie die Parkplätze im Parkhaus der Coens-Gallerie oder im kreiseigenen 
Parkhaus.  
 



























































































Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  26.08.2020 

010 - Büro des Landrates/Kreistages 

 

Tischvorlage 
Sitzungsvorlage-Nr. 010/4085/XVI/2020 

 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreisausschuss 26.08.2020 öffentlich 

 
Tagesordnungspunkt:   
 

COVID-19: Aktuelle Situation im Rhein-Kreis Neuss 
 

Sachverhalt: 

Stand: 25. August 2020, 15:00 Uhr 
 

Im Rhein-Kreis Neuss ist bei 84 aktuell erkrankten Personen eine Infektion mit dem 

Coronavirus nachgewiesen. Kreisweit 1.132 Personen sind wieder von der Infektion 

genesen. Von den aktuell mit dem Virus infizierten Personen wohnen 25 in Neuss, 

je 11 in Dormagen und Meerbusch, je 10 in Jüchen und Grevenbroich, 8 in Kaarst, 

6 in Rommerskirchen und 3 in Korschenbroich. Unverändert 23 Menschen sind im 

Zusammenhang mit der Erkrankung verstorben. Insgesamt wurden im Rhein-Kreis 

Neuss 1 132 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. 

 

Aktuell sind im Rhein-Kreis Neuss noch 506 Personen als begründete Verdachtsfälle 

auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in 

Quarantäne gesetzt. 5 351 Personen konnten bereits wieder aus der Quarantäne 

entlassen werden, da sie nach Ablauf der 14-tägigen Inkubationszeit keine 

Krankheitssymptome zeigten. 

 

Im Altenheim Maria Frieden in Jüchen ist am Samstag, 15. August bei 12 

Bewohnern und 4 Mitarbeitern der Demenzstation eine Infektion mit dem 

Coronavirus festgestellt worden. Noch am selben Wochenende wurden alle 

Bewohner und Mitarbeiter der Pflegeeinrichtung durch die mobilen Testteams und 
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Mitarbeiter des Kreis-Gesundheitsamtes auf eine Infektion mit dem Coronavirus 

getestet wurden. Die Testergebnisse waren alle negativ. Der Ausbruch konnte 

somit auf eine Station begrenzt werden. 
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Abb.: Verlauf 

der Infektionen mit dem Coronavirus im Rhein-Kreis Neuss 
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Der Wert der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen 

liegt bei 12,0. Sollte dieser 50 erreichen, müssten verschärfte Maßnahmen zur Ein-

dämmung des Coronavirus getroffen werden. 

 

 

 

Abb.: Quelle: MAGS NRW (Bericht vom 25. August 2020) 
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Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  24.08.2020 

Dezernat IV 

 

Tischvorlage 
Sitzungsvorlage-Nr. IV/4069/XVI/2020 

 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreisausschuss 26.08.2020 öffentlich 

 
Tagesordnungspunkt:   
 

Antrag der UWG-Fraktion vom 16.08.2020: Konzept der Landesregierung 
für freiwilligen Corona-Test in Schulen und Kindergärten 
 

Sachverhalt: 

Stellungnahme der Verwaltung 
 

Das Konzept der Landesregierung, dass sich alle Beschäftigten in Schulen und 
Kindergärten alle 14 Tage kostenlos und freiwillig auf das Corona-Virus testen 
lassen können, ist dort hinreichend bekannt. Einer weiteren Information bedarf 
es nicht. 
 

 
 
 
 
 
Anlagen: 

Antrag UWG-Freie Wähler Rhein-Kreis Neuss / Die Aktive vom 16.08.2020 zurm Konzept der 
Landesregierung freiwillige Corona-Test in Schulen und Kindergärten 
 



                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Fraktion UWG-Freie Wähler Rhein-Kreis Neuss / Die Aktive 

   

 

Rhein-Kreis Neuss 
Herrn Landrat 
Hans-Jürgen Petrauschke 
Lindenstr. 2 
 

41515 Grevenbroich                                               
                                                                                         Neuss, den 16.08.2020 
 

Konzept der Landesregierung für freiwilligen Corona-Test 
in Schulen und Kindergärten 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
 
wir bitten Sie, folgenden Antrag dem kommenden Kreisausschuss am 26.08.2020 zur 
Entscheidung vorzulegen: 
 
Antrag: 
 
Die Kreisverwaltung wird beauftragt, Kontakt zu den Bediensteten in den Kindergärten 
und Schulen aufzunehmen um über das Konzept der Landesregierung intensiv zu 
informieren.  
 
Begründung: 
 
Die Landesregierung hat ein Konzept beschlossen, dass sich alle Beschäftigten an den 
öffentlichen und privaten Schulen sowie in der Kindertagesbetreuung im Zeitraum vom 
3. August bis zum 9. Oktober 2020 alle 14 Tage freiwillig auf das Coronavirus testen 
lassen können! 
 
Dieses Konzept wird auch von vielen begrüßt, aber nicht von allen angenommen. Daher 
beklagen viele Mitarbeiter, dass der Test nur Sinn macht, wenn sich ALLE testen 
lassen. Die Kosten für die Tests übernimmt das Land Nordrhein-Westfalen. 
 
Daher bitten wir um nochmalige dringende Information der Betroffenen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
-Carsten Thiel-                                                                  - 
(Fraktionsvorsitzender)                    
 

  

41515 Grevenbroich 

Am Hammerwerk 16 

Tel  02181-2131770 

Fax  02181-2131771  

E-Mail fraktion@uwg-aktive.de 

www.uwg-dieaktive.de 

UWG-Freie Wähler / Die Aktive-Am Hammerwerk 16 - 41515 Grevenbroich 



Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  21.08.2020 

010 - Büro des Landrates/Kreistages 

 

Sitzungsvorlage-Nr. 010/4063/XVI/2020 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreisausschuss 26.08.2020 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt: 

Antrag der Kreistagsfraktion UWG/ Freie Wählergemeinschaft RKN/Die 
Aktive vom 16.08.2020 zum Thema „Wohnungsbau" 
 

Sachverhalt: 

 
Der Rhein-Kreis Neuss wird gemeinsam mit der Gemeinde Rommerskirchen ein 
Mehrfamilienhaus mit 5-6 Wohneinheiten im Baugebiet „Deelen-Mitte“ errichten. Das 
Grundstück steht im Eigentum der Gemeinde Rommerskirchen und wird dem Rhein-Kreis 
Neuss in Erbpacht überlassen. Die Architektenleistungen zur Planung des Gebäudes wurden 
beauftragt. 
 
 
 

 





                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Fraktion UWG-Freie Wähler Rhein-Kreis Neuss / Die Aktive 

   

 

Rhein-Kreis Neuss 
Herrn Landrat 
Hans-Jürgen Petrauschke 
Lindenstr. 2 
 
41515 Grevenbroich                                               
                                                                                         Neuss, den 16.08.2020 
 
Umsetzung des Beschlusses vom 26.06.2019 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
 
wir bitten Sie, folgenden Antrag dem kommenden Kreisausschuss am 26.08.2020 
zur Entscheidung vorzulegen: 
 
Antrag: 
 
Die Kreisverwaltung wird beauftragt, den erfolgten Ergänzungsantrag unserer Fraktion 

vom 26.06.2019 im Kreistag bis zum 30.09.2020 endlich umzusetzen. Der wie folgt 
lautet und beschlossen wurde: 
 

12.3. Ergänzungsantrag der Kreistagsfraktion UWG/Die Aktive 

KT/20190626/Ö12.2 
Beschluss: 
Der Beschluss des ursprünglichen Beschlussvorschlages der Verwaltung wird wie folgt 
ergänzt: 
Der Rhein-Kreis Neuss verfolgt das Ziel, schnellstmöglich Grundstücke zu erwerben 
und diese über eine Servicegesellschaft schnellstmöglich und insbesondere preisgünstig 
bebauen zu lassen. 
 
Begründung: 
 
Der Ergänzungsantrag wurde wie folgt beschlossen: 
 
Abstimmungsergebnis: 
mehrheitlich beschlossen 
40 Ja-Stimmen (CDU, FDP, UWG/Die Aktive, Die Line, Zentrum, Landrat) 
23 Nein-Stimmen (SPD, Bündnis 90/Die Grünen) 
2 Enthaltungen (Eickler, Dr. Patatzki) 
 
                                            -2- 
 
 
 
 
 

41515 Grevenbroich 

Am Hammerwerk 16 

Tel  02181-2131770 

Fax  02181-2131771  

E-Mail fraktion@uwg-aktive.de 

www.uwg-dieaktive.de 

 UWG-Freie Wähler / Die Aktive-Am Hammerwerk 16 - 41515 Grevenbroich 
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Fraktion UWG-Freie Wähler Rhein-Kreis Neuss / Die Aktive 

 
                                              -2- 
 
Wir müssen dringend handeln, um den sozialen Frieden im Rhein-Kreis Neuss zu 
bewahren! 
Die Zeit drängt, da alleine bis zum Jahr 2030 im Rhein-Kreis Neuss ein Bedarf von über 
21.000 Wohneinheiten vorausgesagt wurde. Auch in den überregionalen Medien wird 
ständig über die vorhandene Wohnungsnot berichtet. Bezogen auf die Stadt Neuss 
muss man leider vernehmen, dass die vorhandenen Akteure trotz aller Anstrengungen 
den Bedarf nicht decken können. 
 
Es macht den Anschein, dass der Landrat die Gründung der Gesellschaft blockiert, da 
anscheinend seine eigene Partei nicht hinter ihm steht. 
 
Heute müssen ALLE nochmals Farbe zu dem Thema bekennen, damit endlich gehandelt 
wird. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
-Carsten Thiel-                                                                  - 
(Fraktionsvorsitzender)                      
 
 

  



Rhein-Kreis Neuss 
 

Neuss/Grevenbroich,  24.08.2020 

010 - Büro des Landrates/Kreistages 

 

Tischvorlage 
Sitzungsvorlage-Nr. 010/4071/XVI/2020 

 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreisausschuss 26.08.2020 öffentlich 

 
Tagesordnungspunkt:   
 

Antrag der Kreistagsfraktion UWG/Die Aktive vom 16.08.2020 zum Thema: 
"Planfeststellungsverfahren zum Konverterstandort 
Osterath/Artenschutzrechtliches Gutachten" 
 

Sachverhalt: 

Die Fraktion beantragt zum KA 26.08.2020 einen unabhängigen Gutachter, um am geplanten 
Konverterstandort Osterath ein artenschutzrechtliches Gutachten zu erstellen. Sie begründet 
dies mit Mängeln in den bislang vorgelegten gutachtlichen Unterlagen, insbesondere im 
Hinblick auf Amphibien (Kreuzkröte) und Fledermäuse. 
  
Die Prüfung des artenschutzrechtlichen Fachbeitrages der ERM GmbH vom Januar 2020 
ergab, dass dieser nachgebessert werden musste, um die Auslösung strafbewehrter 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände bei Bau des Konverters auszuschließen. 
Auszuräumende Mängel wurden insbesondere bei Amphibien und Fledermäusen gesehen. 
Seitens der Unteren Naturschutzbehörde wurden folgerichtig am 18.05.2002 ergänzende 
Untersuchungen der ggfs. betroffenen Populationen und der vorhabenbedingten 
Auswirkungen und Aussagen auch zu Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen zu diesen 
beiden Artengruppen gefordert. 
  
Am 19.08.2020 wurde eine nachgebesserte Version der artenschutzfachlichen Aussagen 
vorgelegt. Danach ist mit Teich- und Wasserfledermäusen zu rechnen. Gleichwohl wurde 
eine Betroffenheit von Fledermäusen ausgeschlossen. Dies wird nach wie vor seitens der 
Unteren Naturschutzbehörde so nicht akzeptiert, da verschiedene Fragen noch offen sind 
(Berücksichtigung von Flugrouten und Orientierungspunkten / Leitlinien, möglicherweise 
weitere, noch nicht bestimmte Fledermausarten, Berücksichtigung von nächtlichem Baulärm, 
Lichtimmissionen). Hier ist eine weitere Überarbeitung erforderlich. 
Dies gilt auch für die Amphibien. Zwar wurden Amphibienschutzzäune sowie das Absammeln 
der Amphibien und eine ökologische Baubegleitung vorgeschlagen. Hier fehlen jedoch noch 
Aussagen zu potentiellen Winterquartieren der Kreuzkröte, die als taugliche cef-Maßnahmen 
(continuous ecological functionality - measures) bereitstehen müssen. Die vorgesehene 
ökologische Baubegleitung ist näher zu beschreiben. 
  
Insgesamt bedürfen die artenschutzfachlichen Aussagen daher der nochmaligen 
Überarbeitung. Ungeachtet dessen wird es seitens der Unteren Naturschutzbehörde für nicht 
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erforderlich gehalten, einen weiteren Gutachter i. S. d. Antrags zu beauftragen. Die 
Tatsache, dass das derzeit tätige Büro seitens des Projektträgers beauftragt wurde, ist nicht 
ungewöhnlich, da die jeweiligen Projektträger in den Verfahren die erforderlichen Unterlagen 
selbst vorzulegen haben und die Erarbeitung in der Regel durch von dort aus beauftragte 
Fachbüros erfolgt. 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

uwg-fw-aktive-antrag-konverter-2020-08 
 



                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Fraktion UWG-Freie Wähler Rhein-Kreis Neuss / Die Aktive 

   

 

Rhein-Kreis Neuss 
Herrn Landrat 
Hans-Jürgen Petrauschke 
Lindenstr. 2 
 
41515 Grevenbroich                                               
                                                                                         Neuss, den 16.08.2020 
 

Planfeststellungsverfahren zum Konverterstandort 
Osterath/ Artenschutzrechtliches Gutachten 
 
Sehr geehrter Herr Landrat, 
 
wir bitten Sie, folgenden Antrag dem kommenden Kreisausschuss am 26.08.2020 
zur Entscheidung vorzulegen: 
 
Antrag: 
 

Die UWG-Freie Wähler Rhein-Kreis Neuss / Die Aktive beantragt einen unabhängigen 
Gutachter, um am geplanten Konverterstandort Osterath ein artenschutzrechtliches 
Gutachten zu erstellen. 
 
Begründung: 
 
Über viele Jahre hinweg haben sich verschiedene Tierarten wie Vögel, Säugetiere und 
Amphibien im Süden Meerbusch-Osteraths, in unmittelbarer Umgebung des geplanten 
Konverterstandorts, angesiedelt, die laut Bundesnaturschutzgesetz besonders oder 
streng geschützt sind. Einige davon sind planungsrelevante Arten, die bei einer 
Artenschutzprüfung einzeln zu bearbeiten sind. 
 
Es besteht dringender Bedarf nach einem unabhängigen Gutachten, weil im 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (ERM GmbH, 17.01.2020) behauptet wird, dass 
keine Hinweise auf das Vorkommen „artenschutzrechtlich relevanter Fledermausarten“ 
(S. 12) und „von Amphibien- und Reptilienarten des Anhang IV der FFH-RL“ (S. 14) im 
Untersuchungsraum vorlägen. Das widerspricht der Tatsache, dass seit Jahren 
Fledermäuse zwischen Frühling und Herbst ab der Abenddämmerung im 
Untersuchungsraum zu beobachten sind. Es widerspricht auch der Tatsache, dass 
Kreuzkröten sowohl am angrenzenden Kaarster Abgrabungsgewässer, als auch auf 
Meerbuscher Gebiet, in unmittelbarer Umgebung des geplanten Vorhabens, von 
ehrenamtlichen Amphibienschützern 2019 und 2020 gesichtet und fotographiert wurden 
(siehe bei der Immissionsschutzbehörde eingereichter Widerspruch des Meerbuscher 
Aktionskreises für Tierrechte und Naturschutz wegen zu erwartender Verstöße gegen § 
44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 Bundesnaturschutzgesetz [06.05.2020], sowie die Ergänzung zur 
Kreuzkröte [26.06.2020] und zu Fledermäusen [12.08.2020]).  
 
                                                        -2- 
 

41515 Grevenbroich 

Am Hammerwerk 16 

Tel  02181-2131770 

Fax  02181-2131771  

E-Mail fraktion@uwg-aktive.de 

www.uwg-dieaktive.de 
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Fraktion UWG-Freie Wähler Rhein-Kreis Neuss / Die Aktive 
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Bei der Artenschutzprüfung für Fledermäuse wurde lediglich eine Potentialanalyse 
durchgeführt (zwei Begehungstermine bei Tag: 23. und 24.08.2018, jeweils 10:00 – 
18:00, und ein Begehungstermin am späten Abend: 27.05.2019, 22:00 – 24:00), obwohl 
seit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes im Jahr 2002 außer Vogelarten 
insbesondere Fledermäusen in der naturschutzfachlichen Planung eine große 
Bedeutung zukommt. Mit der Potentialanalyse wurde nur sehr oberflächlich ermittelt. 
 
Ebenso bei der Kreuzkröte, für deren Vorhandensein im Untersuchungsraum um den 
geplanten Konverterstandort bereits 2019 Anhaltspunkte vorlagen. Im 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (erstellt von ERM GmbH, 17.01.2020) wird in der 
Literaturliste u.a. folgender Titel erwähnt: „Mertens, E. (2019) Einzigartiges Biotop ohne 
wirksamen Amphibienschutz: Naturschutzgebiet Der Meerbusch und 
Landschaftsschutzgebiet Broicherseite“. Diese Arbeit von Mertens, herausgegeben vom 
Meerbuscher Aktionskreis für Tierrechte und Naturschutz, wird im 
Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (2020, S. 14) als Beleg dafür zitiert, dass lediglich 
„in den Waldgebieten östlich der Autobahn, also außerhalb des Untersuchungsraumes 
und über 500 m vom Vorhaben entfernt, Vorkommen von Amphibien bekannt“ seien. In 
der gesamten Arbeit allerdings - acht PDF-Dateien, die im Mai 2019 auch der 
Biologischen Station und der Unteren Naturschutzbehörde zugeschickt wurden - 
werden mehrmals Fundorte von Kreuzkröten genannt, die in der Nähe des geplanten 
Konverterstandorts in Meerbusch liegen. Hätten die von Amprion beauftragten 
Gutachter bei der Vorprüfung des Artenspektrums auch beim ehrenamtlichen 
Naturschutz nachgefragt, wie die ministerielle Handlungsempfehlung „Artenschutz in 
der Bauleitplanung und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben“ (2010) anregt, 
hätte der Meerbuscher Aktionskreis für Tierrechte und Naturschutz bereits 2019 
konkrete Hinweise auf das Vorkommen sowohl von Kreuzkröten als auch 
Fledermäusen im Untersuchungsraum um den geplanten Konverter geben können.  
 
Aufgrund der fehlerhaften artenschutzrechtlichen Prüfung, die von Amprion 
beauftragt und bezahlt wurde, bedarf es dringend und zeitnah eines unabhängigen 
Gutachters, um aufzuzeigen, wie hoch der Verlust des Lebensraums aller 
planungsrelevanter Tierarten und anderer Wildtiere in diesem Gebiet tatsächlich sein 
würde. 
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
-Carsten Thiel-                                                           -Daniela Glasmacher-                     
(Fraktionsvorsitzender)                                               sachkundige Bürgerin        
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Sehr geehrter Herr Petrauschke, 

 

die Kreistagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat sich mit der uns vorab zur Verfügung 

gestellten Beantwortung unserer Anfrage zur Anschlussstelle Delrath befasst. Dabei ist aufgefallen, 

dass eine erhebliche Kostensteigerung vorliegt, erst recht seit der ersten Planung von 2006. Zudem 

wurde das Verkehrsgutachten wurde noch einmal betrachtet. Wir bitten deshalb um Beantwortung 

der sich daraus ergebenen weiteren Fragen zur Sitzung des Kreisausschusses am 26. August 2020.  

Wegen der Kurzfristigkeit der erneuten Anfrage sind wir damit einverstanden, dass die Beantwortung 

ggf. erst in der Niederschrift erfolgt. 

 

1. Wer ist für die Finanzierung der folgenden Maßnahmen zuständig und welche Kosten werden   

voraussichtlich anfallen? 

• Ausbaus des Zinkhüttenweges und der Kreuzung B 9/Zinkhüttenweg  

• Ausbau der Kreisverkehre Kuckhofer Feld/Neuss und vor Elvekum 

• Neuanlage einer Linksabbiegespur an der Kreuzung K 30/Schlicherum/Rosellen  

• Vierspuriger Ausbau der Umgehungsstraße Allerheiligen und der K 30 vor Elvekum 

(Die Frage nach den Maßnahmen ergibt sich aus dem Verkehrsgutachten zur AS Delrath und der   

mittlerweile von den Daten her veralteten Verkehrsuntersuchung zu Städtebauentwicklung Allerheiligen.) 

2. Ein Teil der K 33 soll umgewidmet werden zu einer Kreisstraße. Dafür hat die Stadt Neuss aus 

dem Städtebauprojekt Allerheiligen seinerzeit Fördermittel mit einer anderen Zweckbindung 

erhalten. Wer kommt für die mögliche Rückforderung der Fördermittel auf? 

3. Wie wird sichergestellt, dass alle straßenbaulichen Maßnahmen vor der Inbetriebnahme der AS  

      Delrath fertiggestellt sind?   

4. Wie viele Pkw bzw. Personen werden nach Berechnungen des Rhein-Kreises Neuss die A 57 an 

der AS Delrath verlassen und den Park&Ride-Parkplatz Neuss-Allerheiligen anfahren, um von dort 

aus ihre Fahrt mit der S-Bahn in Richtung Düsseldorf bzw. Köln fortzusetzen? 

 

 

An den Vorsitzenden des 

Kreisausschusses im Rhein-Kreis Neuss 

Herrn Landrat 

Hans-Jürgen Petrauschke  

landrat@rhein-kreis-neuss.de 

Neuss, den 25.08.2020 
Erhard Demmer/Jenny Olpen 

 



 

Wir bedanken uns im Voraus und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

 

 
Erhard Demmer   

Fraktionsvorsitzender 
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Tagesordnungspunkt: 

Anfrage der SPD-Kreistagsfraktion vom 17.08.2020 zum Thema 
"Kreiswohnungsgesellschaft" 
 

Sachverhalt: 

Der Landrat hat bereits 2015 die Diskussion über die Notwendigkeit der Gründung einer 

Wohnungsbaugesellschaft im Rhein-Kreis Neuss angestoßen, insbesondere für die Teile des 

Kreises, in denen nicht bereits eine solche Gesellschaft mit öffentlicher Beteiligung aktiv ist. 

Der Rhein-Kreis Neuss hat dabei stets seine Bereitschaft deutlich gemacht, die 

kreisangehörigen Kommunen bei dieser Aufgabe zu unterstützen und eine 

Koordinierungsfunktion wahrzunehmen, sollten diese die Nachfrage nach preisgünstigem 

Wohnraum nicht eigenständig decken können. 

Eine konkrete Zusage für die Beteiligung an einer Service- und Koordinierungsgesellschaft für 

preisgünstiges Wohnen im Rhein-Kreis Neuss oder auch einer Wohnungsbaugesellschaft liegt 

bislang von der Gemeinde Rommerskirchen vor. In mehreren weiteren Kommunen, 

insbesondere in Dormagen und Grevenbroich, wird die Gründung einer 

Wohnungsbaugesellschaft – auch in Kooperation mit weiteren Kommunen – aktuell politisch 

gefordert. Allerdings wird auf Nachfrage des Kreises durch die Stadtverwaltungen stets das 

Interesse an einer gemeinsamen Wohnungsbaugesellschaft verneint. Die Beteiligung der 

Kommunen ist für den effizienten Betrieb einer Gesellschaft notwendige Voraussetzung, da 

nur diese über entsprechende Grundstücke verfügen und sich hieraus wirtschaftliche Vorteile 

ergeben. 

Um unabhängig von der Gründung einer Gesellschaft aber mit ersten Projekten zur 

Schaffung neuen, preisgünstigen Wohnraums zu beginnen, plant der Rhein-Kreis Neuss in 
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einem ersten Schritt gemeinsam mit der Gemeinde Rommerskirchen die Errichtung eines 

preisgünstigen Mehrfamilienhauses mit 5-6 Wohneinheiten in Rommerskirchen-Deelen. 

 

Zu 1) Gibt es mittlerweile ein Ergebnis aus den angekündigten Gesprächen mit 

interessierten Kommunen und mit Wohnungsbaugesellschaften über eine 

konkrete Zusammenarbeit zur Gründung einer Gesellschaft? 

Die Gemeinde Rommerskirchen hat ihre Bereitschaft erklärt, sich an einer gemeinsamen 

Gesellschaft zu beteiligen. In weiteren Kommunen wird eine solche Gesellschaft – auch in 

Kooperation mit anderen Kommunen – politisch gefordert. Ein Wunsch auf Kooperation  ist 

zurzeit nicht erkennbar. Das mag der besonderen Situation in diesem Jahr geschuldet sein. 

Vor einigen Jahren hat z.B. die Stadt Dormagen noch gänzlich die Problematik bestritten. 

Das hat sich schon geändert.  

 

Zu 2) Wann werden den Mitgliedern des Kreistages der erarbeitete 

Satzungsentwurf und der Entwurf des Gesellschaftsvertrages überlassen? 

Der Entwurf eines Gesellschaftervertrages wird dem Kreistag vorgelegt, sobald die für den 

wirtschaftlichen Betrieb einer Gesellschaft ausreichende Beteiligung von Kommunen erreicht 

ist. 

 

Zu 3) Gibt es eine Zusage der Kreisbau AG Mönchengladbach hinsichtlich der 

Geschäftsführung und wie gestaltet sich die angestrebte Kooperation mit der 

GWG Neuss? 

Aufgrund der unklaren Frage, welche Kommunen bereit sind sich an einer Gesellschaft zu 

beteiligen, ist bei der Kreisbau AG Mönchengladbach noch keine Entscheidung bezüglich der 

Übernahme der Geschäftsführung einer Koordinierungs- und Servicegesellschaft getroffen 

worden. Mit der GWG Neuss soll auf Projektbasis kooperiert werden. 

 

Zu 4) Welche Zeitvorgabe hat sich die Kreisverwaltung mittlerweile 14 Monate 

nach dem entsprechenden Kreistagsbeschluss bis zur Gründung einer 

Gesellschaft noch gegeben und welche konkreten Gesprächstermine mit 

Beteiligten sowie Planungen bestehen derzeit? 

Die Gespräche über die Beteiligung von weiteren kreisangehörigen Kommunen an einer 

gemeinsamen Gesellschaft werden nach der Kommunalwahl erneut geführt. Unabhängig 

davon plant der Rhein-Kreis Neuss mit der Gemeinde Rommerskirchen bereits den Bau eines 

ersten preisgünstigen Mehrfamilienhauses.  
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Josephs, Benjamin

Von: Krumbein, Robert <Robert.Krumbein@stadt-dormagen.de>

Gesendet: Mittwoch, 21. März 2018 14:45

An: Josephs, Benjamin

Cc: Lierenfeld, Erik; Belitz, Kerstin

Betreff: WG: Fortschreibung Daten Wohnungsbedarfsanalyse Rhein-Kreis Neuss 

['Watchdog': checked] ['securiQ.Watchdog': ?berpr?ft] ['Watchdog': 

überprüft]

Sehr geehrter Herr Josephs, 
 
im Anschluss an unser heutiges Telefonat auch noch per Mail die Bestätigung, dass wir die 
gewünschten Daten für die Stadt Dormagen liefern können. Der Umfang der vorgesehenen Daten 
ist sicher erst mal ein guter Einstieg um über den Runden Tisch der Wohnungswirtschaft im 
regelmäßigen Austausch die weitere Entwicklung zu verfolgen. Insofern besteht seitens der Stadt 
Dormagen nach wie vor das Interesse, sich an diesem Prozess zu beteiligen. 
Anders verhält es sich jedoch in der Frage der möglichen Gründung einer kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaft. Nach unseren aktuellen Erfahrungen in der Vermarktung städtischer 
Grundstücke auch mit entsprechenden Vorgaben für den öffentlich geförderten Bereich 
bekommen wir Angebote von Wohnungsbauakteuren in ausreichender Zahl und zu 
wirtschaftlichen Konditionen. Insofern besteht für uns derzeit kein Bedürfnis einen weiteren 
Marktteilnehmer zu kreieren. Ich bitte daher um Verständnis, dass wir uns an der Erhebung des 
VdW Rheinland nicht beteiligen. 
Schließlich noch der Hinweis, dass die Stadt Dormagen zur Gesamtkoordination des Themas 
Wohnungsbau seit dem 1. Januar diesen Jahres eine Stabsstelle „Soziale Stadt“ in meinem 
Dezernat gebildet hat. Leiterin der Stabsstelle ist Frau Kerstin Belitz, die gerne auch als 
Ansprechpartnerin zur Verfügung steht (Tel.: 02133 257 419, Mail: kerstin.belitz@stadt-
dormagen.de). 
 
 
 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
In Vertretung 

Robert Krumbein 
Erster Beigeordneter 
Tel: +492133257222 
Fax: +49213325777222 
www.dormagen.de 
Anschrift: Stadt Dormagen - Paul-Wierich-Platz 2 - 41539 Dormagen 

 Sparen Sie pro Seite ca. 200 ml Wasser, 2 g CO2 und 2 g Holz: 
Drucken Sie diese E-Mail deshalb nur dann aus, wenn es wirklich notwendig ist. 
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Von: Benjamin.Josephs@rhein-kreis-neuss.de [mailto:Benjamin.Josephs@rhein-kreis-neuss.de]  

Gesendet: Freitag, 2. März 2018 13:11 

An: Lierenfeld, Erik <Erik.Lierenfeld@stadt-dormagen.de>; Klaus.Kruetzen@grevenbroich.de; 

Harald.Zillikens@Juechen.de; Ulrike.Nienhaus@kaarst.de; Martin.Mertens@rommerskirchen.de; 

marc.venten@korschenbroich.de; Angelika.Mielke-Westerlage@meerbusch.de; BM.Reiner.Breuer@stadt.neuss.de 

Cc: Dirk.Bruegge@rhein-kreis-neuss.de; Hans-Juergen.Petrauschke@rhein-kreis-neuss.de; Marcus.Temburg@rhein-

kreis-neuss.de; Georg.Tadtke@rhein-kreis-neuss.de 

Betreff: Fortschreibung Daten Wohnungsbedarfsanalyse Rhein-Kreis Neuss ['Watchdog': checked] 

['securiQ.Watchdog': ?berpr?ft] 

 

Hinweis: Diese E-Mail enthält ein MS-Office Dokument. Über Office Dokumente kann Schadsoftware verbreitet 
werden. Bitte überprüfen Sie sorgfältig, ob die E-Mail unverdächtig ist und Sie diese Datei auch erwartet haben. 
Setzen Sie sich ggfs. mit dem Absender in Verbindung. 

Achtung: 
Aktivieren Sie den Bearbeitenmodus im Office nur bei unverdächtigen Dokumenten! 

 
  

Sehr geehrte Damen und Herren Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,  
 
bei unserem Austausch am 06. November zu den Ergebnissen der von InWIS erstellten Wohnungsbedarfsanalyse für 
den Rhein-Kreis Neuss hatten wir vereinbart, dass in der Analyse dargestellte und verfügbare Daten künftig 
fortgeschrieben werden sollen. Dieses Monitoring kann dann auch Grundlage für einen Runden Tisch der 
Wohnungswirtschaft im Rhein-Kreis Neuss sein.  
 
Im Anhang finden Sie, exemplarisch dargestellt für die Stadt Dormagen, eine Übersicht, welche Daten - unterteilt 
nach Quartiers-, Stadt und Kreisebene fortgeschrieben werden können. Anhand der farblichen Markierung ist 
ersichtlich, durch wen die Daten erhoben werden müssten oder ob diese auf Quartiersebene nicht verfügbar sind.  
 
Ich bitte Sie um Rückmeldung bis zum 16. März, ob diese Übersicht aus Ihrer Sicht passend und praktikabel ist. 
Danach würden wir dann die Datenblätter für alle Kommunen erstellen und mit der Abfrage beginnen.  
 
Bei Rückfragen können Sie mich gerne kontaktieren.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Benjamin Josephs 
 
Tel: +49 2131 928 1300  
Fax: +49 2131 928 1398  
E-Mail: Benjamin.Josephs@rhein-kreis-neuss.de  
 
 
 

Rhein-Kreis Neuss 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Pressereferent 
Benjamin Josephs 
Oberstraße 91 
41460 Neuss 
 
Tel: +49 2131 928 1300 
Fax: +49 2131 928 81300 
Email: Benjamin.Josephs@rhein-kreis-neuss.de 
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Lernen Sie den Rhein-Kreis Neuss in nur 7 Minuten kennen! 
http://www.rhein-kreis-neuss.de/imagefilm 
 
 
Kostenlos. Umfassend. Aktuell: Der monatliche Newsletter zur Gesundheit im Rhein-Kreis Neuss -> 

nur diesen Klick entfernt.  
 
 

Aufgrund der sehr hohen Bedrohungslage durch Viren, lässt der Rhein-Kreis Neuss bei 
Emails nur noch Anhänge als PDF, TXT, JPG, sowie alle Officeformate > Office 2010 
(docx,xlsx,pptx) zu. 
 
 
Wichtige Nachricht: 
Diese Email ist vertraulich und nur für den angegebenen Empfänger bestimmt. Zugang, Freigabe, die Kopie, die 
Verteilung oder Weiterleitung durch jemand anderen außer dem Empfänger selbst ist verboten und kann eine 
kriminelle Handlung sein. Bitte löschen Sie die Email, wenn Sie sie durch einen Fehler erhalten haben und 
informieren Sie den Absender. 
 
IMPORTANT NOTICE: 
This email is confidential, may be legally privileged, and is for the intended recipient only. Access, disclosure, copying, 
distribution, or reliance on any of it by anyone else is prohibited and may be a criminaloffense. Please delete if 
obtained in error and email confirmation to the sender. 

 
Mit freundlichen Grüßen aus dem Dormagener Rathaus 

Erik Lierenfeld 
Bürgermeister 
Tel: +492133257422 
Fax: +49213325777422 
www.dormagen.de 
Anschrift: Stadt Dormagen - Paul-Wierich-Platz 2 - 41539 Dormagen 
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An den Landrat  
des Rhein-Kreises Neuss 
Herrn Hans-Jürgen Petrauschke 
 
Kreisverwaltung 
41460 Neuss 
 
 
 
 
                     

     17. August 2020 

 

Sitzung des Kreisausschusses am 26. August 2020:  

 

Anfrage: Kreiswohnungsgesellschaft  

 

Sehr geehrter Herr Petrauschke, 

 

der Kreistag hat am 26. Juni 2019 mehrere Beschlüsse zur Gründung einer 

Kreiswohnungsgesellschaft gefasst. Hierzu stellte die SPD-Kreistagsfraktion im März 2020 

eine umfangreiche Anfrage. Leider lagen zu diesem Zeitpunkt noch keine konkreten 

Ergebnisse vor. Da uns versichert wurde, dass man an der Umsetzung der 

Kreistagsbeschlüsse arbeitet, bittet die SPD-Kreistagsfraktion erneut um die Beantwortung 

folgender Fragen in der Sitzung des Kreisausschusses am 26. August 2020, um über den 

aktuellen Sachstand informiert zu werden: 

 

1. Gibt es mittlerweile ein Ergebnis aus den angekündigten Gesprächen mit interessierten 

Kommunen und mit Wohnungsbaugesellschaften über eine konkrete Zusammenarbeit zur 

Gründung eine Gesellschaft? 

 

2. Wann werden den Mitgliedern des Kreistages der erarbeitete Satzungsentwurf und der 

Entwurf des Gesellschaftsvertrages überlassen? 

 

3. Gibt eine Zusage der Kreisbau AG Mönchengladbach hinsichtlich der Geschäftsführung 

einer Gesellschaft und wie gestaltet sich die angestrebte Kooperation mit der GWG Neuss? 

 

 

 

SPD-Kreistagsfraktion 
Fraktionsgeschäftsstelle 

 

Willy-Brandt-Haus 
Platz der Republik 11 

41515 Grevenbroich 
 

Tel: 02181 / 2250 20 
Fax: 02181 / 2250 40 

Mobil: 0173 / 7674919 

Mail: kreistagsfraktion@ 
spd-kreis-neuss.de 
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SPD-KREISTAGSFRAKTION | PLATZ DER REPUBLIK 11 | 41515 GREVENBROICH 

Geschäftsstelle: 
Frau Brigitte Baasch, Referentin 
Mail: brigittebaasch.ktf@t-online.de 
Frau Gaby Schillings, Mitarbeiterin 
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4. Welche Zeitvorgabe hat sich die Kreisverwaltung mittlerweile 14 Monate nach dem 

entsprechenden Kreistagsbeschluss bis zur Gründung eine Gesellschaft noch gegeben und 

welche konkreten Gesprächstermine mit Beteiligten sowie Planungen bestehen derzeit? 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

                                                                                            
Rainer Thiel  Vorsitzender          Udo Bartsch, stellv. Vorsitzender      
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Tischvorlage 
Sitzungsvorlage-Nr. 010/4067/XVI/2020 

 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreisausschuss 26.08.2020 öffentlich 

 
Tagesordnungspunkt:   
 

Anfrage der SPD-Kreistagsfraktion vom 17.08.2020 zum Thema "Regio-
Bahn S28" 
 

Sachverhalt: 

 

1. Wann ist mit der Fertigstellung des zweigleisigen Ausbaus der Strecke von 
Kaarst bis zur Geulenstraße in Neuss zu rechnen? 

 
Die Zweigleisigkeit zwischen dem BÜ Geulenstraße und dem BÜ Gümpgesbrücke soll in den 
NRW-Sommerferien 2021 hergestellt werden. 
Derzeit liegt noch keine Plangenehmigung vor. Wir gehen allerdings davon aus, dass diese 
uns Ende 2020 erreichen wird. So können wir mit den entsprechenden LVs beginnen.  
Es wird nur eine kurze Unterbrechung des SPNV geben, wenn die Weiche umgelegt und der 
BÜ Gümpgesbrücke angepasst wird. 
 
 
2. Wann liegt voraussichtlich Baurecht zur Elektrifizierung der Strecke von 

Kaarst bis Neuss Hbf vor und zu welchem Zeitpunkt ist mit dem Abschluss 
dieser Elektrifizierung zu rechnen? 

 
Der Start zum Ausbau der Elektrifizierung wird sich aufgrund der noch ausstehenden 
Planfeststellungsbeschlüsse verschieben. Ein konkreter Zeitplan der Elektrifizierung kann 
daher erst mit dem Erhalt aller Planfeststellungen erstellt werden. Die Regiobahn als 
Antragstellerin und die Bezirksregierung als Genehmigungsbehörde beabsichtigen in 
absehbarer Zeit (IV. Quartal 2020) das erste von insgesamt drei erforderlichen Verfahren 
abzuschließen. 

 
 

3. Wie ist der Sachstand bezüglich des geplanten Haltepunktes Geulenstraße/ 
Morgensternsheide am Streckenabschnitt Kaarst - Neuss? 
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Der Neubau des Haltepunktes Johanna-Etienne-Krankenhaus befindet sich noch in der 
Vorplanung und die notwendigen flankierenden Maßnahmen der verkehrlichen Erschließung 
des Haltepunktes werden ebenfalls noch im Rahmen der Machbarkeitsstudie untersucht. 
Am 03.08.2020 hat das Planungsbüro Vössing der Stadt Neuss die aktuelle 
Verkehrsuntersuchung zukommen lassen. Derzeit wird die interne Überprüfung der 
Machbarkeitsstudie durchgeführt. Anfang September wird ein Gesprächstermin zwischen der 
Regiobahn GmbH, dem Planungsbüro Vössing und dem beauftragen Umweltgutachter, sowie 
der Stadt stattfinden. Ziel des Gesprächs ist die Auswahl einer Vorzugsvariante des 
Bahnsteiges sowie eine verkehrliche und naturschutzrechtliche Bewertung aller flankierenden 
Maßnahmen der Erschließung des Haltepunktes. Über die Ergebnisse wird in einer der 
folgenden Sitzungen des APS berichtet werden bzw. auf der Basis dann der nächste 
Detaillierungsgrad der Planung (Entwurfsplanung) erfolgen . 
Erst nach der Entwurfsplanung und Gesprächen mit den für die Planrechtsschaffung 
zuständige Behörde (Bezirksregierung Düsseldorf) können ggf. weitergehende Aussagen zu 
Zeitabläufen vorgenommen werden. 
 
 
4. Wer übernimmt die dann anstehenden Bau- und Betriebskosten? Ist eine 

Beteiligung des Landes NRW oder auch vom VRR vorgesehen? 
 
Hierzu sind Vereinbarungen zwischen der Stadt Neuss als Veranlasser und dem VRR als 
möglicher Besteller des Halts erforderlich. 
Der Haltepunkt Neuss Johanna-Etienne-Krankenhaus gehört nicht zur GVFG-
Fördermaßnahme der Regiobahn. 
 
 
5. Bleibt es bei der geplanten Beschaffung von neuen (gebrauchten) 

Dieseltriebzügen zum Fahrplanwechsel Dezember 2020 und Abgabe der 
bisherigen Züge?  

 
Das Vergabeverfahren zur Beschaffung von gebrauchten Dieseltriebzügen zum Einsatz auf 
der S28 ist noch nicht abgeschlossen worden. Wir erwarten den Abschluss bis Anfang 
September, so dass wir weiterhin von einem Einsatz der Züge ab dem Fahrplanwechsel im 
Dezember ausgehen. Die derzeit eingesetzten Züge werden nicht abgegeben, bevor die 
neuen Fahrzeuge ausgeliefert sind. 
 
 
6. Wenn ja, welche Investitionskosten sind dazu nötig und ist dazu eine direkte 

Beteiligung der Gesellschafter erforderlich? 
 
Die Finanzierung der Fahrzeuge erfolgt über ein Bankdarlehen über die Laufzeit des 
Verkehrsvertrages bis Ende 2026. Eine Beteiligung der Gesellschafter an der 
Fahrzeugfinanzierung ist nach derzeitigem Stand nicht erforderlich. Das gesamte 
Finanzierungsvolumen liegt bei ca. 17 Mio.  EUR. 
 
 
7. Gibt es schon Planungen bzw. Ausschreibungen oder Bestellungen für die 

Fahrzeuge, welche nach Abschluss der Elektrifizierung der gesamten Strecke 
von Kaarst nach Wuppertal den elektrischen Betrieb übernehmen sollen?  

 
Bezugnehmend auf die Antwort zu Nr. 2 wird die konkrete Planung für die Fahrzeuge, die 
nach Abschluss der Elektrifizierung ab Ende 2026 zum Einsatz kommen werden im nächsten 
Jahr aufgenommen. Gemäß Beschlusslage beider Gesellschaften der Regiobahn wird unter 
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Federführung des VRR eine ergebnisoffene Untersuchung der für die Strecke grundsätzlich 
geeigneten Fahrzeuge durchgeführt. 
 
 
8. Mit welcher Entwicklung der Fahrgastzahlen wird für die nächsten Jahre (bis 

zum Abschluss der Elektrifizierungsarbeiten) gerechnet? 
 
Grundsätzlich wurde von steigenden Fahrgastzahlen ausgegangen. Allerdings wird auch die 
Regiobahn die Folgen der Corona Pandemie zu spüren bekommen und sich zusammen mit 
dem VRR der Herausforderung stellen, die Zahlen der Vor-Corona-Zeit zunächst einmal 
wieder zu erreichen. 
 
 
 
 
 
 
 
Anlagen: 

SPD Anfrage S28 
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An den Landrat  
des Rhein-Kreises Neuss 
Herrn Hans-Jürgen Petrauschke 
 
Kreisverwaltung 
41460 Neuss 
 
 
 
 
                        17. August 2020 

Sitzung des Kreisausschusses am 26. August 2020:  

Anfrage: Regio-Bahn S28 

 

Sehr geehrter Herr Landrat Petrauschke, 

die SPD bittet um Beantwortung folgender Fragen zur "Regio-Bahn" S28 von Kaarst nach Wuppertal:  

 

1. Wann ist mit der Fertigstellung des zweigleisigen Ausbaus der Strecke von Kaarst bis zur 

Geulenstrasse in Neuss zu rechnen? 

2. Wann liegt voraussichtlich Baurecht zur Elektrifizierung der Strecke von Kaarst bis Neuss Hbf 

vor und zu welchem Zeitpunkt ist mit dem Abschluss dieser Elektrifizierung zu rechnen? 

3. Wie ist der Sachstand bezüglich des geplanten Haltepunktes Geulenstrasse/ Morgensternheide 

am Streckenabschnitt Kaarst - Neuss? 

4. Wer übernimmt die dann anstehenden Bau- und Betriebskosten? Ist eine Beteiligung des 

Landes NRW oder auch vom VRR vorgesehen? 

5. Bleibt es bei der geplanten Beschaffung von neuen (gebrauchten) Dieseltriebzügen zum 

Fahrplanwechsel Dezember 2020 und Abgabe der bisherigen Züge? 

6. Wenn ja, welche Investitionskosten sind dazu nötig und ist dazu eine direkte Beteiligung der 

Gesellschafter erforderlich? 

7. Gibt es schon Planungen bzw. Ausschreibungen oder Bestellungen für die Fahrzeuge, welche 

nach Abschluss der Elektrifizierung der gesamten Strecke von Kaarst nach Wuppertal den 

elektrischen Betrieb übernehmen sollen? 

8. Mit welcher Entwicklung der Fahrgastzahlen wird für die nächsten Jahre (bis zum Abschluss 

der Elektrifizierungsarbeiten) gerechnet? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

                                                                                            
Rainer Thiel                                                                                                                         Horst Fischer                                                                                
- Vorsitzender -                                                                                                              - Stellv. Landrat 
- 
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Tischvorlage 
Sitzungsvorlage-Nr. 010/4072/XVI/2020 

 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreisausschuss 26.08.2020 öffentlich 

 
Tagesordnungspunkt:   
 

Anfrage der SPD-Kreistagsfraktion vom 18.08.2020 zum Thema 
"Strukturwandel im Rheinischen Revier und im Rhein-Kreis Neuss" 
 

Sachverhalt: 

 
1. Wie viel Fördermittel von den 5,5 Mrd. € der ersten Förderperiode von 2020 bis 
2026 werden 
für Projekte im Rheinischen Revier tatsächlich eingesetzt 
und 
wie viel davon im Rhein-Kreis Neuss? 
 
Der Strukturwandel im Rheinischen Revier wird über die nächsten Jahre und Jahrzehnte 
durch mehrere verschiedene Maßnahmen vom Bund und dem Land Nordrhein-Westfalen 
unterstützt und gefördert. Um sich bereits heute auf die Herausforderungen von morgen 
einstellen zu können, wurde unter anderem das Sofortprogramm Plus der Zukunftsagentur 
Rheinisches Revier ausgearbeitet. Innerhalb des Sofortprogramms Plus wurden Projektideen 
und –skizzen zu den unterschiedlichen Zukunftsfeldern Energie und Industrie, Ressourcen 
und Agrobusiness, Innovation und Bildung sowie Raum und Infrastruktur (inkl. Mobilität) 
gesammelt und bewertet, um für diese einen passenden Förderzugang zu identifizieren.  
 
Neben dem Sofortprogramm Plus wird vor allem das Regelförderprogramm in den nächsten 
Jahren das zentrale Instrument für den Strukturwandel im Rheinischen Revier sein. Das 
Regelförderprogramm ist an die Verabschiedung des rechtlichen Rahmens für den 
Strukturwandel in den Braunkohleregionen gebunden. Mit der Verabschiedung des „Gesetzes 
zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung“ sowie dem 
„Strukturstärkungsgesetzes“ wurden die rechtlichen Grundlagen für den Strukturwandel und 
die dafür notwendigen Fördermittel geschaffen.  Im Investitionsgesetz Kohleregionen – 
InvKG, welches ein Bestandteil des Strukturstärkungsgesetzes ist,  wird in § 1 Absatz 1 
festgelegt, dass bis 2038 insgesamt bis zu 14 Milliarden Euro als Fördermittel den Ländern 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Nordrhein-Westfalen und dem Freistaat Sachsen 
gewährleistet werden. In § 3 wird die Verteilung des in § 1 Absatz 1 festgelegten Betrags 
bestimmt. Demnach fließen 37 Prozent aller Mittel nach Nordrhein-Westfalen und somit in 
das Rheinische Revier. § 6 des InvKG regelt die Förderperioden. Die erste Förderperiode 
läuft von 2020 bis einschließlich 2026 und beinhaltet ein Fördervolumen von bis zu 5,5 
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Milliarden Euro. Die zweite Förderperiode läuft von 2027 bis einschließlich 2032 und 
beinhaltet ein Fördervolumen von bis zu 4,5 Milliarden Euro. Die dritte und letzte 
Förderperiode läuft von 2033 bis 2038 und beinhaltet ein Fördervolumen von bis zu 4 
Milliarden Euro. Dem InvKG folgend, stehen dem Rheinischen Revier in der ersten 
Förderperiode 37 Prozent von bis zu 5,5 Milliarden Euro zu. Somit fließen zwischen 2020 und 
2026 bis zu 2,035 Milliarden Euro in das Rheinische Revier.  
 
Da die Fördermittel projektbezogen und nach Qualität vergeben werden und es noch keinen 
offiziellen Projektaufruf für ein Regelförderprogramm seitens des Landes Nordrhein-
Westfalen gibt, kann die Frage, wie viel der veranschlagten 2,035 Milliarden in den Rhein-
Kreis Neuss fließen, noch nicht beantwortet werden.  
 
 
2. Welche konkreten Projekte sind damit verbunden, welche genau im Rhein-
Kreis Neuss? 
 
Da die Bund-Länder Vereinbarung noch nicht verabschiedet wurde, konnten auch noch keine 
Regelförderprogramme erarbeitet werden. Deswegen können zum heutigen Zeitpunkt keine 
konkreten Projekte aus dem Rheinischen Revier bzw. aus dem Rhein-Kreis Neuss genannt 
werden, die über die erste Förderperiode des Regelprogramms finanziert werden. Für das 
Sofortprogramm Plus der Zukunftsagentur Rheinisches Revier wiederum wurden bereits 
Projekte ausgezeichnet, bei denen der Rhein-Kreis Neuss beteiligter oder leitender 
Projektpartner ist. Folgende Projekte wurden bereits mit einem Stern ausgezeichnet: 
„Reviermanagement Gigabit“, „Modellstandort Gigabit, 5G und autonomes Fahren“, „Launch-
Center für die  Lebensmittelindustrie (LCL)“, „Global Entrepreneurship Center (GEC)“.  
 
Des Weiteren wird in § 27 des InvKG die Finanzierung für den Verkehrswegeausbau im 
Bereich Bundesfernstraßen und Bundesschienenwege in den betroffenen 
Strukturwandelregionen festgelegt. Neben weiteren Maßnahmen aus Kapitel 3 des InvKG 
werden auch für den Verkehrswegeausbau im Bereich Bundesfernstraßen und 
Bundesschienenwege bis zu 26 Milliarden Euro bis 2038 zur Verfügung gestellt. Im Bereich 
des Verkehrswegeausbaus sind gemäß § 20 und § 21 bereits Projekte im 
Strukturstärkungsgesetz verankert, die ergänzend zu den Vorhaben der Anlage des 
Fernstraßenausbaugesetzes von 2005 (zuletzt geändert 2016) und den Vorhaben der Anlage 
des Bundesschienenwegeausbaugesetzes von 1993 (zuletzt geändert 2016) realisiert 
werden. Folgende Projekte haben einen Raumbezug zum Rheinischen Revier bzw. zum 
Rhein-Kreis Neuss: 
 
Tabelle 1: Abschnitt 2 Ausbau von Schieneninfrastrukturen nach § 21, InvKG 

Lfd 
Nr. 

Bezeichnung Projektziel 

24 Strecke Aachen - Köln Dreigleisiger Ausbau Aachen - Düren 

29 S 11 - Ergänzungspaket Angebotserweiterung und 
Qualitätssteigerung im Knoten Köln 
unter anderem Ausbau Köln 
Hauptbahnhof und Köln-Deutz mit 
einem neuen S-Bahnsteig mit zwei 
Gleisen 

30 S-Bahn Köln, Köln - Mönchengladbach Verlagerung von Regionalbahnleistung 
auf S-Bahn, zweigleisiger Ausbau 
zwischen Rheyt Hbf. und Rheydt-
Odenkirchen und Neubau von drei 
Haltepunkten 
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38 S-Bahn-Netz Rheinisches Revier Angebotserweiterung und 
Qualitätssteigerung an der 
Rheinschiene unter anderem durch 
abschnittsweise Elektrifizierung, 
zweigleisigen Ausbau mit der 
Herstellung moderner, barrierefreier 
Bahnsteige 

 
Des Weiteren werden nach § 22 des InvKG Projekte aus dem Bereich Verkehrswege gemäß 
§ 27 finanziert, die aber keine Vorrangwirkung gegenüber anderen Projekte aus dem 
Straßenbauplan für Bundesfernstraßen bzw. dem Bedarfsplan für die Bundeschienenwege 
haben. Die Finanzierung dieser Projekte kann auch auf der Grundlage und nach Maßgabe 
des Straßenbauplans nach Artikel 3 Absatz 1 des Straßenbaufinanzierungsgesetzes für die 
Bundesfernstraßen bzw. auf der Grundlage und nach Maßgabe des Bedarfsplans für die 
Bundesschienenwege erfolgen. Folgende Projekte haben einen Raumbezug zum Rheinischen 
Revier bzw. zum Rhein-Kreis Neuss: 
 
Tabelle 2:  Abschnitt 1 Bau- und Ausbauvorhaben nach § 22 Absatz 1, InvKG 

Lfd. Nr. Bezeichnung 

20 B 51, Köln Meschenich 

21 B 56, OU Euskirchen 

22 B 56, OU Swisttal/Miel (m AS A 61) 

23 B 56, Jülich – AS Düren (A 4) 

24 B 57, OU Baal 

25 B 57, OU Gereonsweiler 

26 B 59, OU Allrath 

27 B 221, OU Scherpenseel 

28 B 221, Geilenkirchen – AS Heinsberg 

29 B 221, OU Unterbruch 

30 B 264, OU Golzheim 

31 B 265, OU Liblar – OU Hürth/Hermülheim 

32 B 266, OU Mechernich/Roggendorf 

33 B 399, N-OU Düren 

34 B 477, OU Niederaußem 

35 B 477, Berheim/Rheidt 

 
 
Tabelle 3: Ausbau von Schieneninfrastrukturen nach § 22 Absatz 2, InvKG 

Lfd. Nr. Bezeichnung 

2 Knoten Köln, Westspange 

 
 
3. Wie viele neue Arbeitsplätze können damit bis 2026 entstehen und wie viele im 
Rhein-Kreis 
Neuss? 
 
Da noch keine konkreten Projekte für das Regelförderprogramm eingereicht werden können, 
kann nach heutigem Kenntnisstand keine profunde Antwort auf diese Frage gegeben 
werden.  
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An den Landrat  
des Rhein-Kreises Neuss 
Herrn Hans-Jürgen Petrauschke 
 
Kreisverwaltung 
41460 Neuss 
 
 
 
 
                        18. August 2020
 

Sitzung des Kreisausschusses am 26. August 2020: 

Anfrage: Strukturwandel im Rheinischen Revier 
        und im Rhein-Kreis Neuss
 
Sehr geehrter Herr Landrat Petrauschke,
 
am 8. August 2020 trat das Kohleverstromungsbeendigungsgesetz (KVBG) in Kraft, dass in Deutschland 
die Erzeugung elektrischer Energie durch den Einsatz von (Braun- und Stein-)Kohle sozialverträglich, 
schrittweise und möglichst stetig bis spätestens 2038 beendet. 
 
Während der Ausstieg in den östlichen Braunkohlegebieten Ende 2028 beginnt, werden im Rheinischen 
Revier die ersten Kraftwerke bereits Ende dieses Jahres abgeschaltet. Bis Ende 2022 gehen allein am 
Standort Grevenbroich-Neurath 1,8 GW Kraftwerksleistungen vom Netz. Dadurch werden direkt 1.800 
gute Arbeitsplätze und indirekt weitere 3.600 verschwinden.
 
Im Rheinischen Revier werden bis Ende 2022 insgesamt 2,7 GW abgeschaltet. Das bedeutet, der 
Kohleausstieg beginnt vor unserer Haustür, aber beginnt hier auch der Strukturwandel hin 
zu neuer Infrastruktur und neuen guten Arbeitsplätzen?
 
Am 8. August 2020 trat auch das "Investitionsgesetz Kohleregion" (InvKG) in Kraft, das den 
Kohleausstieg sozialverträglich gestalten soll. Darin ist geregelt, dass parallel zum schrittweisen 
Ausstieg aus der Kohleverstromung zur Förderung des wirtschaftlichen Wachstums Finanzhilfen 
gewährt wurden:
 

 Von 2020 bis 2026 bis zu 5,5 Mrd. €,
 von 2027 bis 2032 bis zu 4,5 Mrd. € und
 von 2033 bis 2038 bis zu 4 Mrd. €.
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Der Rhein-Kreis Neuss ist wie das Rheinische Revier als Fördergebiet ausdrücklich genannt. Zuständig 
für Projekte zum Strukturwandel ist die Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR), bei der der Rhein-
Kreis Neuss ebenfalls Mitglied im Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung ist.
 
Wir fragen daher den Landrat als Vertreter des Kreises in der ZRR: 
 

1. Wie viel Fördermittel von den 5,5 Mrd. € der ersten Förderperiode von 2020 bis 2026 werden 
für Projekte im Rheinischen Revier tatsächlich eingesetzt 
 
und 

  
 wie viel davon im Rhein-Kreis Neuss?
 

2. Welche konkreten Projekte sind damit verbunden, welche genau im Rhein-Kreis Neuss? 
 

3. Wie viele neue Arbeitsplätze können damit bis 2026 entstehen und wie viele im Rhein-Kreis 
Neuss?  

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

                                                                                            
Rainer Thiel
- Vorsitzender -
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Sitzungsvorlage-Nr. 010/4086/XVI/2020 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreisausschuss 26.08.2020 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt: 

Anfrage der SPD-Kreistagsfraktion vom 18.08.2020 zum Thema 
"Sachstand Revier-S-Bahn" 
 

Sachverhalt: 

Die Verwaltung hat den NVR, den VRR und den Revierknoten Infrastruktur und Mobilität der 
Zukunftsagentur Rheinisches Revier mit der Bitte um Beantwortung der Fragen 
angeschrieben. 
Von Seiten des NVR und des VRR liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Rückmeldungen 
vor. Diese werden  nachgereicht. 
 
Der Revierknoten Infrastruktur und Mobilität hat wie folgt geantwortet: 
Sehr geehrter Herr Temburg, 
zunächst bedanken wir uns für die Weiterleitung der Anfrage in Bezug auf den Sachstand zur 
S-Bahn Rheinisches Revier. 
Nachfolgend gehen wir auf die einzelnen Fragen SPD-Fraktion im Kreistag Neuss ein. 
 

1. Gab es bereits Gespräche zwischen dem Nahverkehr Rheinland (NVR) und dem VRR zur 

Abstimmung weiterer Planungen? 

a)Wenn ja: Wann und wer war Teilnehmer? 

b)Wenn nein: Warum nicht? 

 

Der Revierknoten Infrastruktur & Mobilität plant, am 17.09.2020 ein 
Programmgespräch mit allen beteiligten Projektpartnern durchzuführen, um den 
weiteren Bearbeitungsprozess sowie die Kooperation der Projektpartner 
abzustimmen. 

 
2. Wie ist der konkrete Sachstand der vor einem Jahr im Kreistag beschlossenen 

Machbarkeitsstudie zur Weiterentwicklung der RB39 zur S-Bahn mit Abzweig Bedburg nach 

Jülich und Aachen? 
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Die Projektskizze zur Machbarkeitsstudie zur S-Bahn Rheinisches Revier wurde im 
März 2020 durch den Nahverkehr Rheinland im Zuge des Förderaufrufes zum 
SofortprogrammPlus eingereicht und im Mai 2020 vom Aufsichtsrat der 
Zukunftsagentur als „substanzielle Idee“ eingestuft, womit die erste von drei Stufen 
im Qualifikationsprozess erreicht wurde. Auf Nachfrage seitens des Revierknotens 
Infrastruktur & Mobilität teilte der Nahverkehr Rheinland am 10.08.2020 mit, dass die 
Projektskizze aktuell durch den NVR überarbeitet und an das Strukturstärkungsgesetz 
angepasst wird. In diesem Zusammenhang sieht der NVR einen erhöhten 
Abstimmungsbedarf mit den Projektpartnern. 
Weiterhin strebt der NVR nach eigener Auskunft an, die überarbeitete Projektskizze 
vor der Abgabe den Kreisen und kreisfreien Städten zur Durchsicht zukommen zu 
lassen. Aus genannten Gründen strebt der NVR eine Einreichung zum 21.10.2020 und 
die Weiterqualifizierung durch den Aufsichtsrat der ZRR in der Sitzung am 18.12.2020 
an. 
Der Revierknoten Infrastruktur & Mobilität steht bezüglich der Machbarkeitsstudie 
sowie zu den weiteren Mobilitätsprojekten, insbesondere den ÖPNV betreffenden 
Projekten in engem Kontakt mit dem Verkehrsministerium, um möglichst kurze 
Bearbeitungszeiten und die zügige Weiterqualifizierung der Projekte sicherzustellen. 

 
3. Gibt es eine Bestandsaufnahme und Zusammenführung vorhandener Planungen? 

Eine Bestandsaufnahme bzw.  Zusammenführung bisheriger Planungs- und 
Konzeptionsunterlagen erfolgt in den Machbarkeitsstudien. 
 

4. Wie weit ist eine Information und Beteiligung der Bürgerschaft in Form einer "frühen 

Bürgerbeteiligung"? 

Informationen zu den Beteiligungsprozessen im Strukturwandel und den konkreten 
Projekten sind öffentlich auf der Website der ZRR unter www.rheinisches-revier.de 
abrufbar. 
 

5. Gab es Gespräche mit dem Rhein-Erft-Kreis, dem Kreis Düren und der Städteregion Aachen 

über die S-Bahn Strecken Düsseldorf-Neuss-Grevenbroich-Bedburg und von Bedburg in 

Richtung Jülich, Aachen und Köln, die der Landrat des Rhein-Erft Kreises Michael Kreuzberg in 

der Broschüre "Ausbau - das Magazin zum Ausbau der S-Bahn Köln" im Mai 2020 

angekündigt hat? 

 
Der Revierknoten steht in engem Austausch mit den beteiligten Projektpartnern. 

 
 
 
Anlagen: 

SPD S-Bahn 

http://www.rheinisches-revier.de/
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An den Landrat  
des Rhein-Kreises Neuss 
Herrn Hans-Jürgen Petrauschke 
 
Kreisverwaltung 
41460 Neuss 
 
 
 
 
                        18. August 2020
 
 
 
Sitzung des Kreisausschusses am 26. August 2020:  

Anfrage: Sachstand Revier S-Bahn 
 
 
Sehr geehrter Herr Landrat Petrauschke, 
 
im Investitionsgesetz-Kohleregion zur sozialverträglichen Begleitung des Kohleausstieges sind u.a. 
Maßnahmen für Bundesfernstraßen und Bundesschienenwege aufgeführt. Dort wird in Anlage 4 in 
Abschnitt 2 ausgeführt: "S-Bahn-Netz Rheinisches Revier - Angebotserweiterung und 
Qualitätssteigerung an der Rheinschiene, unter anderem durch abschnittsweise Elektrifizierung, 
zweigleisiger Ausbau und Herstellung moderner, barrierefreier Bahnsteige."
 
Durch große gemeinsame Anstrengungen vieler Akteure aus dem Rheinischen Revier ist in "letzter 
Minute" das Gesamtprojekt "Revier S-Bahn" aufgenommen worden. Ein Erfolg für unsere Region
 
Der Nahverkehr Rheinland hat dabei den Ausbau der RB38 zur S12 bis zur Entwurfs- und 
Genehmigungsplanung unter dem Thema "Erftbahn von Köln Hbf bis Bedburg" vorangetrieben. 
Beginnend mit einer Machbarkeitsstudie in 2012, einer Kosten-Nutzen-Untersuchung, sowie der 
Grundlagenermittelung und Vorplanung mit früher Bürgerbeteiligung hat der S-Bahn Ausbau in unserer 
Nachbarregion bereits eine hohe Umsetzungsreife erreicht. 
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Damit die Realisierung auch bei uns weitergeht, sind entsprechende Schritte auch im Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr (VRR) notwendig. 
 
Wir fragen daher den Rhein-Kreis Neuss, der sowohl in der ZRR als auch im VRR vertreten ist.
 

 Gab es bereits Gespräche zwischen dem Nahverkehr Rheinland (NVR) und dem VRR zur 
Abstimmung weiterer Planungen?
a) Wenn ja: Wann und wer war Teilnehmer?
b) Wenn nein: Warum nicht?

 
 Wie ist der konkrete Sachstand der vor einem Jahr im Kreistag beschlossenen 

Machbarkeitsstudie zur Weiterentwicklung der RB39 zur S-Bahn mit Abzweig Bedburg nach 
Jülich und Aachen?
 

3. Gibt es eine Bestandsaufnahme und Zusammenführung vorhandener Planungen? 
 

 Wie weit ist eine Information und Beteiligung der Bürgerschaft in Form einer "frühen 
Bürgerbeteiligung"?
 

 Gab es Gespräche mit dem Rhein-Erft-Kreis, dem Kreis Düren und der Städteregion Aachen 
über die S-Bahn Strecken Düsseldorf-Neuss-Grevenbroich-Bedburg und von Bedburg in 
Richtung Jülich, Aachen und Köln, die der Landrat des Rhein-Erft Kreises Michael Kreuzberg in 
der Broschüre "Ausbau - das Magazin zum Ausbau der S-Bahn Köln" im Mai 2020 angekündigt 
hat?

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

                                                                                            
Rainer Thiel
- Vorsitzender -
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Sitzungsvorlage-Nr. 010/4065/XVI/2020 

 
 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreisausschuss 26.08.2020 öffentlich 

 
  

 
 
Tagesordnungspunkt: 

Anfrage der Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 19.08.2020 
zum Thema "Gehölzschnitt während der Brutzeit" 
 

Sachverhalt: 

Allgemeines 
 
Nach § 39 Abs. 5 S. 1 Ziff. 2 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist es in der Zeit 
vom 01.03. - 30.09. d. J. u. a. verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes, von 
Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende 
Zäune, Gebüsche und andere Gehölze abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu 
beseitigen. Zulässig sind schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses 
der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen. 
Zuständig für die Durchführung der Verbotsvorschriften sind die Kreise und kreisfreien Städte 
als Untere Naturschutzbehörden. 
 
Zu 1.: 
 
Wie geht die Kreisverwaltung bei Verstößen gegen die Schutzbestimmungen vor? 
 
Vermutete Verstöße gegen die o. g. Verbote werden regelmäßig von dritter Seite angezeigt. 
Die Standorte werden besichtigt. Soweit sich nicht bereits aus der Anzeige der Umfang 
erkennen lässt (z. B. Fotos), erfolgt eine eigene Einschätzung. Bei tatsächlichen Verstößen 
gegen die Verbote werden die Arbeiten (falls noch möglich) eingestellt und ein 
Ordnungswidrigkeitenverfahren (§ 69 BNatSchG) eingeleitet. 
Anonyme Anzeigen werden regelmäßig nicht verfolgt, da hier Tatzeugen fehlen und sich in 
vielen Fällen herausgestellt hat, dass die anonymen Anzeigen in der Sache unzutreffend 
waren. 
 
Zu 2.: 
 
Wie viele Verstöße konnten seit Beginn der Brutzeit dieses Jahres verzeichnet werden? 
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Seit dem 01.03.2020 waren bzw. sind 5 Verstöße gegen die o. g. Verbote zu verfolgen. 
 
Zu 3.: 
 
Werden die Verstöße entsprechend sanktioniert? 
 
S. zu 1. Der Bußgeldrahmen beträgt nach § 69 Abs. 7 BNatSchG bis zu 10.000 Euro. Die 
Höhe der Geldbuße wird nach der Schwere des Einzelfalles bemessen. 
 
Zu 4.: 
 
Welche Ausnahmeregelungen zum Gehölzschnitt gibt es? 
 
§ 39 Abs. 5 BNatSchG beinhaltet mehrere Einschränkungen der Geltung der Verbote (s. o. 
Allgemeines) sowie ausdrückliche Legalausnahmen. 
 
Die Verbote gelten nicht für: 
 

 Bäume im Wald 

 Bäume in Kurzumtriebsplantagen 
 Bäume auf gärtnerisch genutzten Flächen (analog Pflanzenschutzrecht, also Gärten 

jeder Art, Parks, Rasensportanlagen, Grünanlagen, Friedhöfe) 
 
Ausdrückliche Legalausnahmen bestehen nach § 39 Abs. 5 S. 2 BNatSchG für: 
 

1. behördlich angeordnete Maßnahmen, 
2. Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse nicht auf andere Weise oder zu anderer 

Zeit durchgeführt werden können, wenn sie 
a) behördlich durchgeführt werden, 
b) behördlich zugelassen sind oder 
c) der Gewährleistung der Verkehrssicherheit dienen, 

3. nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe in Natur und Landschaft, 
4. zulässige Bauvorhaben, wenn nur geringfügiger Gehölzbewuchs zur Verwirklichung 

der Baumaßnahmen beseitigt werden muss. 
 
In Fällen der gesetzlichen Ausnahmeregelungen bedarf es keiner weitergehenden 
behördlichen Entscheidung. 
 
Über diese Regelungen hinaus kann die Untere Naturschutzbehörde nach § 67 Abs. 1 
BNatSchG von den o. g. Verboten auf Antrag im Einzelfall Befreiung gewähren, wenn 

1. dies aus Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses, einschließlich solcher 
sozialer und wirtschaftlicher Art, notwendig ist oder 

2. die Durchführung der (hier: Verbots-) Vorschriften zu einer unzumutbaren Belastung 
führen würde und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und 
Landschaftspflege vereinbar ist. 

 
Zu 5.: 
 
Inwiefern wurden dieses Jahr Ausnahmen erteilt und aus welchen Gründen? 
 
Von dem Verbot des § 39 Abs. 5 S. 1 Ziff. 2 BNatSchG wurde in diesem Jahr in 6 Fällen 
Befreiungen gewährt: 
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1. Beseitigung einer kleinen Schnitthecke zur Durchführung eines zugelassenen 
Bauvorhabens. 

2. Beseitigung von Sträuchern am Haus zur Trockenlegung eines Kellers. 
3. Böschungsrodung zum Bau einer Eisenbahnüberführung. 
4. Beseitigung einer mit Mehltau befallenen Hecke. 
5. Gehölzrodung zum Bau eines Mobilfunkmastes. 
6. Gehölzrodung zum Bau von Entwässerungsanlagen bei Ausbau der A 57. 

 
 
 
 
Anlagen: 

Grünen Anfrage KreisAS Gehölzschnitt 
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Sehr geehrter Herr Petrauschke, 

 

viele Vogelarten sind auf Bäume, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze als Nist- und 

Brutplatz angewiesen. Für bestimmte Gehölze besteht daher im Zeitraum 1. März bis 30. September 

ein zeitlich befristetes Fäll- beziehungsweise Beseitigungsverbot. Diese Schutzbestimmungen des 

Bundesnaturschutzgesetzes sollen dazu beitragen, die Lebensräume bestimmter Arten zu schützen 

und so die biologische Vielfalt zu erhalten. Zwar sollte daher in diesem Zeitraum auf Baum- und 

Heckenschnitte sowohl von öffentlicher als auch von privater Seite verzichtet werden, jedoch haben 

uns vermehrt Meldungen zu Verstößen erreicht. Die Kreistagsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

bittet Sie daher um Beantwortung folgender Fragen zur kommenden Sitzung des Kreisausschusses 

am 26. August 2020: 

 

1. Wie geht die Kreisverwaltung bei Verstößen gegen die Schutzbestimmungen vor?  

2. Wie viele Verstöße konnten seit Beginn der Brutzeit dieses Jahres verzeichnet werden?  

3. Werden die Verstöße entsprechend sanktioniert? 

4. Welche Ausnahmeregelungen zum Gehölzschnitt gibt es? 

5. Inwiefern wurden dieses Jahr Ausnahmen erteilt und aus welchen Gründen?  

 

Wir bedanken uns im Voraus und verbleiben 

mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Erhard Demmer   

Fraktionsvorsitzender 

 

An den Vorsitzenden des 

Kreisausschusses im Rhein-Kreis Neuss 

Herrn Landrat 

Hans-Jürgen Petrauschke  

landrat@rhein-kreis-neuss.de 

Neuss, den 19. August 2020 
Erhard Demmer/Hans Christian Markert/Jenny Olpen 
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Tischvorlage 
Sitzungsvorlage-Nr. 010/4084/XVI/2020 

 

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Kreisausschuss 26.08.2020 öffentlich 

 
Tagesordnungspunkt:   
 

Anfrage der SPD Kreistagsfraktion vom 24.08.2020 zum Thema: " SOS-
Melder für Rettungskräfte" 
 

Sachverhalt: 

Zu Frage 1: 
Als Straftat können nur Vorgänge bezeichnet werden, bei der es zu einer Verurteilung eines 
Beschuldigten gekommen ist. Der Kreisverwaltung verfügt nicht über entsprechende 
statistische Daten, da die Staatsanwaltschaften die für die Strafverfolgung zuständigen 
Behörden sind. 
Sofern im Rhein-Kreis Neuss Gewalt gegen Einsatzkräfte ausgeübt wird erhält die 
Kreisleitstelle unverzüglich eine entsprechende Information. Über die Leitstelle wird eine 
sogenannte „Sofortmeldung“ erstellt, mit der der Vorgang u.a. an übergeordnete Behörden 
gemeldet wird. Im Jahr 2020 wurde im Bereich des Rettungsdienstes ein Sachverhalt auf 
diese Weise gemeldet. 
 
Zu Frage 2: 
In den Sitzungen des Ausschusses für Rettungswesen, Feuer- und Katastrophenschutz wurde 
regelmäßig über das Projekt „Blaulicht für Retter“ informiert, welches der Rhein-Kreis Neuss 
u.a. finanziell unterstützt. Das Projekt, dass insbesondere von den beiden stellvertretenden 
Kreisbrandmeistern Stefan Meuter und Heinz-Dieter Abels vorangetrieben worden ist, hat 
überregionale Bekanntheit erlangt. 
 
Zu Frage 3: 
Der Rhein-Kreis Neuss arbeitet an der Umstellung der Hard- und Software des 
Einsatzleitrechners der Kreisleitstelle auf das System Cobra 4 sowie an der Einführung des 
Digitalfunks. Mit Abschluss dieser Arbeiten können die Einsatzfahrzeuge im Kreisgebiet 
geortet werden. Sofern über Funk ein Notfall aus dem Rettungsdienst bei der Kreisleitstelle 
eingeht kann diese schon jetzt über den unmittelbaren Kontakt zur Leitstelle der Polizei für 
schnelle Hilfe oder Unterstützung an den Einsatzstellen Sorge tragen. 
 
 
Anlagen: 

SPD Anfrage SOS-Melder (002) 
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An den Landrat 
des Rhein-Kreises Neuss
Herrn Hans-Jürgen Petrauschke

Kreisverwaltung
41460 Neuss

               24. August 2020

Sitzung des Kreisausschusses am 26. August 2020: 

Anfrage: SOS-Melder für Rettungskräfte
 

Sehr geehrter Herr Landrat Petrauschke,
 

die  Polizeiliche  Kriminalstatistik  (PKS)  erhebt  seit  2011  Rettungskräfte  (Feuerwehr  und
Rettungsdienst) als gesonderte Opfergruppe von Straftaten. Für 2019 weist diese 1.521 Angriffe auf
jene  Gruppe  aus.  Eine  Studie  von  Kriminologen  der  Ruhr-Universität  Bochum   hat  2017
Rettungskräfte  in  NRW  zu  ihren  Gewalterfahrungen  befragt.  Im  Ergebnis  wurden  92%  der
Rettungskräfte  wie Notärzte,  Notfallsanitäter  und Rettungsassistenten im Dienst  angepöbelt,  26%
wurden Opfer körperlicher Gewalt.
Der  Kreis  Siegen-Wittgenstein  hat  darauf  reagiert.  Rettungswagen  und  Notarzteinsatzfahrzeuge
wurden  mit  einem  SOS-Meldern  ausgestattet.  Werden  Mitarbeiter/-innen  des  Rettungsdienstes
bedroht, angegriffen oder kommen in andere Notlagen, können sie über den Melder ein Notsignal
absenden.  So  werden  automatisch  auch  die  aktuellen  GPS-Positionsdaten  an  die  Leitstelle
durchgeben. Die in Not geratenen Einsatzkräfte sollen dann zügig Unterstützung erhalten. Für die
Polizei hat dieser Einsatz höchste Priorität.
 

Vor diesem Hintergrund bitten wir um die Beantwortung der folgenden Fragen:
 Wie hoch sind die Straftaten gegenüber Rettungskräften im Rhein-Kreis Neuss – rückblickend

betrachtet von 2015 bis 2019?
 Welche Maßnahmen werden von Seiten  der Kreisverwaltung  (präventiv)  ergriffen,  um die

Anzahl an Straftaten gegenüber Rettungskräften zu reduzieren und um für mehr Respekt für
die Personen und Berufsgruppen zu werben?

 Wurde von Seiten der Kreisverwaltung die Einführung eines SOS-Melders, ähnlich wie im Kreis
Siegen-Wittgenstein, geprüft? Wenn ja, mit welchem Ergebnis?

 

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Thiel, Vorsitzender Udo Bartsch, stllv. Vorsitzender Andreas Behncke, sachk. Bürger

Geschäftsstelle:
Frau Brigitte Baasch, Referentin
Mail: brigittebaasch.ktf@t-online.de
Frau Gaby Schillings, Mitarbeiterin
Mail: gabyschillings.ktf@t-online.de

Kontoverbindung:
Sparkasse Neuss
IBAN: DE87305500000059111054
BIC: WELA DE DN

Öffnungszeiten:
Mo. bis Do.
von 8 bis 15:30 Uhr

SPD-Kreistagsfraktion
Fraktionsgeschäftsstelle

Willy-Brandt-Haus
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41515 Grevenbroich

Tel: 02181 / 2250 20
Fax: 02181 / 2250 40

Mobil: 0173 / 7674919
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